
Ver einbar ung
zur  For t setzung der  Zusammenar beit

der Landkreise Gorzowski, Myšliborski und Märkisch-Oderland
in  d en  J a h r en  2021 - 2027

vom 31. Au gu st  2021

Auf der Grundlage der Vereinbarungen:
zwischen den Landkreisen Gorzowski und Märkisch-Oderland vom 01.06.1999,

zwischen den Landkreisen Mysliborski und Märkisch-Oderland vom 30.04.2004 und
zwischen den Landkreisen Gorzowski, Mysliborski und Märkisch-Oderland

vom 26.03.2009 und 01.10.2014
wird folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1

Die Landkreise Gorzowski, Mysliborski und Märkisch-Oderland werden die
Zusammenarbeit in der EU-Förderperiode 2021 - 2027 fortsetzen und intensivieren mit
dem Ziel die Infrastruktur grenzüberschreitend zu verbessern, touristische Potenziale zu
nutzen und diese zu vermarkten, sowie insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur
und Sport gemeinsame Projekte initiieren und durchführen.

Die Konzepte der Euroregionen Pro Europa Viadrina und Pomerania 2021 - 2027 bilden
die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und die Entwicklung der Projekte.

Die Mitgliedschaft in den Trägervereinen der Euroregion versetzen die Landkreise
in die Lage aktiv die Grenzregion zu entwickeln.

§ 2

Bezugnehmend auf die Prioritätensetzungen in den Entwicklungs- und Hand lungs-
konzepten der Euroregionen sind insbesondere Maßnahmen, Projekte und Initiativen
in folgenden Bereichen zu entwickeln.

Infrastruktur und Daseinsversorge
• Schaffung und Ertüchtigung grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen (Straßen,

Schienen, Wasser)
• Lückenschlüsse bei grenzüberschreitenden Radwander- und Wanderwegen
• Anbindung kreislicher und kommunaler Straßen an transeuropäische Netze
• Erstellung integrierter Raum- und Verkehrsplanungen
• Förderung von Konzepten zur Integration erneuerbarer Energien

Stärkung grenzüberschreitender Kompetenzen, Förderung der europäischen Gedanken
• Unterstützung von Initiativen in der Berufsbildung, insbesondere zur Stärkung

von Kompetenzen für den grenzüberschreitenden Einsatz
• Unterstützung von Initiativen, Projekten, die dem lebenslangen Lernen dienen



Zusammenarbeit der Verwaltungen, Förderung grenzüberschreitender Aktivitäten
der Bevölkerung
• Verbesserung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zivil-, Katastrophen-, Brand-

und Hochwasserschutzes
• Durchführung grenzüberschreitender Begegnungen, Unterstützung von Projekten

im Rahmen der Euroregionen, sowie von Partnerschaften kommunaler
Selbstverwaltungen, Vereinen und anderen Organisationseinheiten

Gemeinsamer Erhalt und nachhaltige Nutzung des Kultur- und Naturerbes
• Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote, insbesondere auf

grenzüberschreitenden Radwegen wie dem RI / Eurovelo - Route 2
• Entwicklung und Bau wegebegleitender Infrastruktur
• Entwicklung gemeinsamer Pro jekte  zum Erhal t  des  Kul tur-  und  Naturerbes ,

Dokumentation und Vermarktung der Schutzgebiete, grenzüberschreitenden
Management geschützter Tier- und Pflanzenarten

§ 3

Die Konkretisierung einzelner Projekte/ Maßnahmen der unter § 2 genannten
Schwerpunkte  erfo lgt  in  Abst immung der 3 Landkreise  und wird  Anlage d ieser
Vereinbarung.

§ 4

Die Vereinbarung wird in Deutsch und Polnisch gefertigt. Jeder Vertragspartner erhält
je eine Sprachversion.

§ 5

Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft.

Für den
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F9yden;
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gdalena Pedziwiatr /An4rzej Polyrk-, , I Gernot Schmidt
Landrat /Landrat Liandrat des Landkreises

des Landkreises Gorzowski deš Laidkreises Mikliborski Märkisch-Oderland


